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„Eingangs wird 

erwähnt das…“ 

 

(Jagdabgabe/ 

 

Schießnachweis) 

„Eingangs wird erwähnt das für Privatpersonen keine zusätzliche Kosten entstehen. 
Durch eine Jagdabgabe die bis zum doppelten der Jagdscheingebühr betragen kann, 
entstehen sehr wohl kosten die durch die Jäger getragen werden muss. Die Einnahmen 
aus der Jagdabgabe sollen mehrheitlich dem Natur und Tierschutz zu gute kommen. Wa-
rum wird diese Last nur auf den Schultern der Jäger verteilt, es geht alle an! 

Des Weiteren entstehen durch die Erbringung von Schießnachweisen Kosten und zusätz-
liche zeitliche Aufwendungen, welche wieder durch die Jäger getragen werden müssen. 
Ein entsprechender Nachweis ist kein Garant für eine Tierschutz gerechte Jagd!“ 
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